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Hundesteuersatzung 
der Stadt Eschweiler 

 

 

 
Satzung vom 08.11.2001; in Kraft getreten 
am 01.01.2002  
1. Nachtragssatzung vom 14.12.2005;  
    in Kraft getreten am 01.01.2006  
2. Nachtragssatzung vom 10.12.2008;  
    in Kraft getreten am 01.01.2009  
3. Nachtragssatzung vom 14.12.2011;  
    in Kraft getreten am 01.01.2012 
 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NW S. 666/) und der §§ 3 und 20 
Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW S. 
712), in der jeweils geltenden Fassung, hat 
der Rat der Stadt/Gemeinde ....... in seiner 
Sitzung vom ....... folgende Hundesteuer-
satzung beschlossen: 
 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NW S. 666/) und der §§ 3 
und 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 
1969 (GV. NW S. 712), in der jeweils 
geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt 
Eschweiler in seiner Sitzung vom ....... 
folgende Hundesteuersatzung beschlos-
sen: 
 

 

 
§ 1 

Steuergegenstand, Steuerpflicht,  
Haftung 

 
(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten 

von Hunden im Stadtgebiet. 
 
 
(2) Steuerpflichtig ist der Hundehalter. 

Hundehalter ist, wer einen Hund im ei-
genen Interesse oder im Interesse sei-

 
§ 1 

Steuergegenstand, Steuerpflicht,  
Haftung 

 
(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten 

von Hunden im Stadt-/Gemeindegebiet. 
 
 
(2) Steuerpflichtig ist, wer einen oder meh-

rere Hunde in seinen Haushalt aufge-
nommen hat. Alle in einen Haushalt auf-

 
§ 1 

Steuergegenstand, Steuerpflicht,  
Haftung 

 
(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten 

von Hunden im Stadtgebiet. 
 
 
(2) Steuerpflichtig ist, wer einen oder 

mehrere Hunde in seinen Haushalt 
aufgenommen hat. Alle in einen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an die Mustersatzung 
 



ner Haushaltsangehörigen in seinem 
Haushalt aufgenommen hat. Alle in ei-
nen Haushalt aufgenommenen Hunde 
gelten als von ihren Haltern gemein-
sam gehalten. Ein zugelaufener Hund 
gilt als aufgenommen, wenn er nicht 
innerhalb von zwei Wochen beim Ord-
nungsamt der Stadt Eschweiler gemel-
det und bei einer von diesem bestimm-
ten Stelle abgegeben wird. Halten meh-
rere Personen gemeinsam einen oder 
mehrere Hunde, so sind sie Gesamt-
schuldner. 

 
(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen 

Hund in Pflege oder Verwahrung ge-
nommen hat oder auf Probe oder zum 
Anlernen hält, wenn er nicht nachwei-
sen kann, dass der Hund in einer ande-
ren Gemeinde der Bundesrepublik be-
reits versteuert wird oder von der Steu-
er befreit ist. Die Steuerpflicht tritt in je-
dem Fall ein, wenn die Pflege, Verwah-
rung oder die Haltung auf Probe oder 
zum Anlernen den Zeitraum von zwei 
Monaten überschreitet. 

genommenen Hunde gelten als von den 
Haushaltsangehörigen gemeinsam ge-
halten. Halten mehrere Personen ge-
meinsam einen oder mehrere Hunde, so 
sind sie Gesamtschuldner. Ein zugelau-
fener Hund gilt als aufgenommen, wenn 
er nicht innerhalb von zwei Wochen 
beim Ordnungsamt der Stadt/Gemeinde 
.........  gemeldet und bei einer von die-
sem bestimmten Stelle abgegeben wird. 

 
 
 
 
(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen 

Hund in Pflege oder Verwahrung ge-
nommen hat oder auf Probe oder zum 
Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen 
kann, dass der Hund in einer anderen 
Gemeinde der Bundesrepublik bereits 
versteuert wird oder von der Steuer be-
freit ist. Die Steuerpflicht tritt in jedem 
Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung 
oder die Haltung auf Probe oder zum 
Anlernen den Zeitraum von zwei Mona-
ten überschreitet. 

 
 

Haushalt aufgenommenen Hunde gel-
ten als von den Haushaltsangehöri-
gen gemeinsam gehalten. Halten 
mehrere Personen gemeinsam einen 
oder mehrere Hunde, so sind sie Ge-
samtschuldner. Ein zugelaufener 
Hund gilt als aufgenommen, wenn er 
nicht innerhalb von zwei Wochen 
beim Ordnungsamt der Stadt E-
schweiler gemeldet und bei einer von 
diesem bestimmten Stelle abgegeben 
wird. 

 
 
(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen 

Hund in Pflege oder Verwahrung ge-
nommen hat oder auf Probe oder zum 
Anlernen hält, wenn er nicht nachwei-
sen kann, dass der Hund in einer an-
deren Gemeinde der Bundesrepublik 
bereits versteuert wird oder von der 
Steuer befreit ist. Die Steuerpflicht tritt 
in jedem Fall ein, wenn die Pflege, 
Verwahrung oder die Haltung auf 
Probe oder zum Anlernen den Zeit-
raum von zwei Monaten überschrei-
tet. 

 
 
 
 
 
 

 
§ 2 

Steuermaßstab und Steuersatz 

 
§ 2 

Steuermaßstab und Steuersatz 

 
§ 2 

Steuermaßstab und Steuersatz 

 



 
Die Steuer beträgt jährlich, wenn von ei-
nem Hundehalter oder mehreren Perso-
nen gemeinsam  
 
a) nur ein Hund gehalten wird 86,00 Euro  
b) zwei Hunde gehalten  
werden je Hund 105,00 Euro  
c) drei oder mehr Hunde  
gehalten werden je Hund 123,00 Euro 
 
 
 
 
 
Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 4 
gewährt wird, werden bei der Berechnung 
der Anzahl der Hunde nicht berücksichtigt; 
Hunde, für die eine Steuerermäßigung 
nach § 5 gewährt wird, werden mitgezählt. 
 
 
 
 
 

 
(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von 

einem Hundehalter oder mehreren Per-
sonen gemeinsam  

 
a) nur ein Hund gehalten wird ... Euro; 
b) zwei Hunde gehalten  
werden ... Euro je Hund; 
c) drei oder mehr Hunde  
gehalten werden ... Euro je Hund; 
d) ein gefährlicher Hund  
gehalten wird ... Euro; 
e) zwei oder mehr gefährliche Hunde  
gehalten werden ... Euro je Hund. 
 
Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 
gewährt wird, werden bei der Berechnung 
der Anzahl der Hunde nicht berücksichtigt; 
Hunde, für die eine Steuerermäßigung nach 
§ 4 gewährt wird, werden mitgezählt. 
 

 
Die Steuer beträgt jährlich, wenn von 
einem Hundehalter oder mehreren Per-
sonen gemeinsam  
 
a) nur ein Hund gehalten wird 86,00 Euro  
b) zwei Hunde gehalten  
werden je Hund 105,00 Euro  
c) drei oder mehr Hunde  
gehalten werden je Hund 123,00 Euro 
 
 
 
 
 
Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 4 
gewährt wird, werden bei der Berech-
nung der Anzahl der Hunde nicht be-
rücksichtigt; Hunde, für die eine Steuer-
ermäßigung nach § 5 gewährt wird, wer-
den mitgezählt. 
 
 
 
 
 

§ 3 
Steuersatz für gefährliche Hunde 

 
(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von 

einem Hundehalter oder mehreren 
Personen gemeinsam  

1.  ein gefährlicher Hund  
     gehalten wird 614,00 Euro  
2.  zwei oder mehr gefährliche  
     Hunde gehalten werden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 
Steuersatz für gefährliche Hunde 

 
(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von 

einem Hundehalter oder mehreren 
Personen gemeinsam  

1.  ein gefährlicher Hund  
     gehalten wird 614,00 Euro  
2.  zwei oder mehr gefährliche  
     Hunde gehalten werden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     je Hund 767,00 Euro  
 
 
 
(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Ab-

satz 1 Ziffer 1 und 2 sind solche Hun-
de,  

1.  die auf Angriffslust oder Kampfbereit-
schaft oder Schärfe oder andere in der 
Wirkung gleichstehende Zuchtmerkma-
le gezüchtet werden oder die eine Aus-
bildung zum Nachteil des Menschen, 
zum Schutzhund oder eine Abrichtung 
auf Zivilschärfe begonnen oder abge-
schlossen haben, 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  die sich nach dem Gutachten des be-

amteten Tierarztes als bissig erwiesen 
haben,  

 
3.  die in gefahrdrohender Weise einen 

Menschen angesprungen haben,  
 
4.  die bewiesen haben, dass sie unkon-

trolliert Wild, Vieh, Katzen oder Hunde 
hetzen oder reißen.  

 
Gefährliche Hunde im Sinne dieser  

 
 
Aus Abs. 2 der  Mustersatzung 
 
2)  Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz 

1 Buchstaben d und e sind solche Hun-
de, 

a)  die auf Angriffslust oder Kampfbereit-
schaft oder Schärfe oder andere in der 
Wirkung gleichstehende Zuchtmerkmale 
gezüchtet werden oder die eine Ausbil-
dung zum Nachteil des Menschen, zum 
Schutzhund oder eine Abrichtung auf Zi-
vilschärfe begonnen oder abgeschlos-
sen haben. Als Ausbildung zum Schutz-
hund zählt nicht die von privaten Verei-
nen oder Verbänden durchgeführte so 
genannte Schutzdienst- oder Sporthun-
deausbildung, sofern keine Konditionie-
rung zum Nachteil des Menschen er-
folgt; 

 
 
 
b)  die sich nach dem Gutachten des beam-

teten Tierarztes als bissig erwiesen ha-
ben; 

 
c)  die in gefahrdrohender Weise einen 

Menschen angesprungen haben; 
 
d)  die bewiesen haben, dass sie unkontrol-

liert Wild, Vieh, Katzen oder Hunde het-
zen oder reißen. 

 
Gefährliche Hunde im Sinne dieser Vor-

     je Hund 767,00 Euro  
 

 
 
(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Ab-

satz 1 Ziffer 1 und 2 sind solche Hun-
de,  

1.  die auf Angriffslust oder Kampfbereit-
schaft oder Schärfe oder andere in 
der Wirkung gleichstehende Zucht-
merkmale gezüchtet werden oder die 
eine Ausbildung zum Nachteil des 
Menschen, zum Schutzhund oder ei-
ne Abrichtung auf Zivilschärfe begon-
nen oder abgeschlossen haben. Als 
Ausbildung zum Schutzhund zählt 
nicht die von privaten Vereinen oder 
Verbänden durchgeführte so genann-
te Schutzdienst- oder Sporthunde-
ausbildung, sofern keine Konditionie-
rung zum Nachteil des Menschen er-
folgt; 

 
 
2.  die sich nach dem Gutachten des 

beamteten Tierarztes als bissig er-
wiesen haben;  

 
3.  die in gefahrdrohender Weise einen 

Menschen angesprungen haben;  
 
4.  die bewiesen haben, dass sie unkon-

trolliert Wild, Vieh, Katzen oder Hunde 
hetzen oder reißen.  

 
Gefährliche Hunde im Sinne dieser Vor-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an die Mustersatzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vorschrift sind insbesondere Hunde der 
Rassen:  
 
1. Pittbull Terrier  
2. American Staffordshire Terrier  
3. Staffordshire Bullterrier  
4. Bullterrier  
 
sowie deren Kreuzungen untereinander 
sowie mit anderen Hunden.  
 
(3) Gefährliche Hunde sind außerdem 

Hunde der Rassen:  
1. American Bulldog  
2. Bullmastiff  
3. Mastiff  
4. Mastino Espanol  
5. Mastino Napoletano  
6. Fila Brasileiro  
7. Dogo Argentino  
8. Rottweiler  
9. Tosa Inu  
 
sowie deren Kreuzungen untereinander 
sowie mit anderen Hunden, soweit keine 
Erlaubnis nach § 4 i.V.m. § 10 LHundG 
nachgewiesen wurde. 

 

schrift sind insbesondere Hunde der Ras-
sen 
 
1. Pitbull Terrier 
2. American Staffordshire Terrier 
3. Staffordshire Bullterrier 
4. Bullterrier 
5. Alano 
6. American Bulldog 
7. Bullmastiff 
8. Mastiff 
9. Mastino Espanol 
10. Mastino Napoletano 
11. Fila Brasileiro 
12. Dogo Argentino 
13. Rottweiler 
14. Tosa Inu 
 
sowie deren Kreuzungen untereinander 
sowie mit anderen Hunden. 
 

schrift sind insbesondere Hunde der 
Rassen 
 
1. Pitbull Terrier 
2. American Staffordshire Terrier 
3. Staffordshire Bullterrier 
4. Bullterrier 
5. Alano 
6. American Bulldog 
7. Bullmastiff 
8. Mastiff 
9. Mastino Espanol 
10. Mastino Napoletano 
11. Fila Brasileiro 
12. Dogo Argentino 
13. Rottweiler 
14. Tosa Inu 
 
sowie deren Kreuzungen untereinander 
sowie mit anderen Hunden. 

 
Die Gefährlichkeit eines Hundes der 
Rassen 5 bis 14 wird nicht vermutet, 
wenn der Hund bereits vor dem 
01.01.2019 im Stadtgebiet gehalten wur-
de und die/der Hundehalter vor dem 
01.01.2019 im Besitz einer Erlaubnis 
nach § 4 i.V.m. § 10 LHundG war.  

 
 
 
 

 
 
Übernahme der Satzungsregelung der 
Mustersatzung 
 
 
 
Die Rasse „Alano“ wurde 2011 aus der 
Mustersatzung gestrichen, weil die Rasse 
als nicht mehr existent galt. Nunmehr ist 
die Rasse „Alano“ wieder in der Beißstatis-
tik aufgetaucht und wurde somit vom Städ-
te- und Gemeindebund wieder in die Mus-
tersatzung aufgenommen. 
 
 
 
 
Hierdurch ist ein Vertrauensschutz für 
Halter von Hunden der Rassen 5 bis 14 
gegeben, die bisher mit dem normalen 
Hundesteuersatz besteuert wurden 

 
§ 4 

Steuerbefreiung 
 

 
§ 3 

Steuerbefreiung 
 

 
§ 4 

Steuerbefreiung 
 

 
 
 
 



(1) Personen, die sich nicht länger als zwei 
Monate in der Stadt Eschweiler aufhal-
ten, sind für diejenigen Hunde steuer-
frei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, 
wenn sie nachweisen können, dass die 
Hunde in einer anderen Gemeinde der 
Bundesrepublik versteuert werden oder 
von der Steuer befreit sind.  

 
 
(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag ge-

währt für Hunde, die ausschließlich 
dem Schutz und der Hilfe Blinder, Tau-
ber oder sonst hilfloser Personen die-
nen, jedoch nur für einen Hund. Sonst 
hilflose Personen sind solche Perso-
nen, die einen Schwerbehindertenaus-
weis mit dem Merkzeichen „H“ besit-
zen.  

 
(3) Steuerbefreiung wird auf Antrag ge-

währt für Hunde, die der Halter nach-
weislich unmittelbar aus dem Tierheim 
Aachen übernommen hat.  

 
Die Steuerbefreiung erfolgt für 2 Jahre, 
beginnend mit dem 1. des Monats, in dem 
der Hund aus dem Tierheim Aachen über-
nommen worden ist, jedoch nur für einen 
Hund.  
 
 
 
 
 
(4) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 

(1) Personen, die sich nicht länger als zwei 
Monate in der Gemeinde/Stadt ...... auf-
halten, sind für diejenigen Hunde steuer-
frei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, 
wenn sie nachweisen können, dass die 
Hunde in einer anderen Gemeinde der 
Bundesrepublik versteuert werden oder 
von der Steuer befreit sind. 

 
 
(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt 

für Hunde, die ausschließlich dem 
Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber o-
der sonst hilfloser Personen dienen. 
Sonst hilflose Personen sind solche Per-
sonen, die einen Schwerbehinderten-
ausweis mit den Merkzeichen „B“, „BL“, 
„aG“, „GL“  oder „H“ besitzen. 

 
 
(3) Weiterhin wird Steuerbefreiung auf An-

trag gewährt für nicht zu Erwerbszwe-
cken gehaltene Hunde, die  

 
a)  an Bord von ins Schifffahrtsregister ein-

getragenen Binnenschiffen gehalten 
werden 

 
oder 
 
b)  als Gebrauchshunde ausschließlich zur 

Bewachung von nicht gewerblich gehal-
tenen Herden verwandt werden, in der 
hierfür benötigten Anzahl. 

 
(4) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 

(1) Personen, die sich nicht länger als 
zwei Monate in der Stadt Eschweiler 
aufhalten, sind für diejenigen Hunde 
steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft 
besitzen, wenn sie nachweisen kön-
nen, dass die Hunde in einer anderen 
Gemeinde der Bundesrepublik ver-
steuert werden oder von der Steuer 
befreit sind.  

 
(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag ge-

währt für Hunde, die ausschließlich 
dem Schutz und der Hilfe Blinder 
(Schwerbehindertenausweis mit dem 
Merkzeichen „BL“), Tauber (Schwer-
behindertenausweis mit dem Merk-
zeichen „GL“) oder sonst hilfloser 
Personen dienen. Sonst hilflose Per-
sonen sind solche Personen, die ei-
nen Schwerbehindertenausweis mit 
den Merkzeichen „B“, „aG“, oder „H“ 
besitzen. 

 
(3) Steuerbefreiung wird auf Antrag ge-

währt für Hunde, die der Halter nach-
weislich unmittelbar aus dem Tier-
heim Aachen übernommen hat.  

 
Die Steuerbefreiung erfolgt für 2 Jahre, 
beginnend mit dem 1. des Monats, in 
dem der Hund aus dem Tierheim Aachen 
übernommen worden ist, jedoch nur für 
einen Hund.  
 
(4) Für gefährliche Hunde im Sinne des 
§  3 wird eine Steuerbefreiung nach den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an die Mustersatzung 
 
 
 
 
 
 
 
Beibehaltung der bisherigen Satzungsre-
gelung 



3 wird eine Steuerbefreiung nach den 
Absätzen 2 und 3 nicht gewährt. 

Abs. 2 wird eine Steuerbefreiung nach 
Absatz 3 nicht gewährt. 

Absätzen 2 und 3 nicht gewährt. 

 
§ 5 

Steuerermäßigung 
 

(1) „Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte 
des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßi-
gen  

 
a)  für Hunde, die zu Melde-, Sanitäts-, 

Schutz- oder Rettungszwecken ver-
wendet werden und die dafür vorgese-
hene Prüfung vor Leistungsprüfern ei-
nes von der Stadt Eschweiler aner-
kannten Vereins oder Verbandes mit 
Erfolg abgelegt haben; die Ablegung 
der Prüfung ist durch das Vorlegen ei-
nes Prüfungszeugnisses nachzuweisen 
und die Verwendung des Hundes in 
geeigneter Weise glaubhaft zu ma-
chen.  

 
Die Anerkennung des Vereins oder Ver-
bandes erfolgt auf Antrag, wenn glaubhaft 
gemacht wird, dass die antragstellende 
Vereinigung über hinreichende Sachkunde 
und Zuverlässigkeit für die Durchführung 
der Leistungsprüfung verfügt.  
 
b)  wenn der Hundehalter Hilfe zum Le-

bensunterhalt (§§ 27-40 SGB-XII), 
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung (§§ 41-46 SGB-XII) 
oder Arbeitslosengeld II (§§ 19-27 SGB 
II) erhält. Gleiches gilt für einen dem 

 
§ 4 

Allgemeine Steuerermäßigung 
 
(1) Die Steuer ist auf Antrag auf ... des 

Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für 
 
a)  Hunde, die zur Bewachung von Gebäu-

den, welche von dem nächsten bewohn-
ten Gebäude mehr als 200 Meter ent-
fernt liegen, erforderlich sind, 

 
b)  Hunde, die zu Melde-, Sanitäts- oder 

Schutzzwecken verwendet werden und 
die dafür vorgesehene Prüfung vor Leis-
tungsprüfern eines von der 
Stadt/Gemeinde anerkannten Vereins 
oder Verbandes mit Erfolg abgelegt ha-
ben; die Ablegung der Prüfung ist durch 
das Vorlegen eines Prüfungszeugnisses 
nachzuweisen und die Verwendung des 
Hundes in geeigneter Weise glaubhaft 
zu machen. 

 
Die Anerkennung des Vereins oder Verban-
des erfolgt auf Antrag, wenn glaubhaft ge-
macht wird, dass die antragstellende Verei-
nigung über hinreichende Sachkunde und 
Zuverlässigkeit für die Durchführung der 
Leistungsprüfung verfügt. 
 
(2) Für Hunde, die zur Bewachung von 

landwirtschaftlichen Anwesen, welche 
von dem nächsten im Zusammenhang 

§ 5 
Steuerermäßigung 

 
(1) „Die Steuer ist auf Antrag auf die 

Hälfte des Steuersatzes nach § 2 zu 
ermäßigen für 

 
a)  Hunde, die zu Melde-, Sanitäts-, 

Schutz- oder Rettungszwecken ver-
wendet werden und die dafür vorge-
sehene Prüfung vor Leistungsprüfern 
eines von der Stadt Eschweiler aner-
kannten Vereins oder Verbandes mit 
Erfolg abgelegt haben; die Ablegung 
der Prüfung ist durch das Vorlegen 
eines Prüfungszeugnisses nachzu-
weisen und die Verwendung des 
Hundes in geeigneter Weise glaub-
haft zu machen.  

 
Die Anerkennung des Vereins oder Ver-
bandes erfolgt auf Antrag, wenn glaub-
haft gemacht wird, dass die antragstel-
lende Vereinigung über hinreichende 
Sachkunde und Zuverlässigkeit für die 
Durchführung der Leistungsprüfung ver-
fügt.  
 
b)  Hunde, deren Halter Hilfe zum Le-

bensunterhalt (§§ 27-40 SGB-XII), 
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung (§§ 41-46 SGB-XII) 
oder Arbeitslosengeld II (§§ 19-27 
SGB II) erhalten sowie diesen ein-

 
 
 
Beibehaltung der bisherigen Satzungsre-
gelungen. 
 



vorstehenden Personenkreis einkom-
mensmäßig gleichstehenden Hunde-
halter. 

 
Die Ermäßigung wird jeweils nur für einen 
Hund gewährt.“ 
 
(2) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 

3 wird eine Steuerermäßigung nach 
Absatz 1 nicht gewährt. 

 
 

bebauten Ortsteil mehr als 400 Meter 
entfernt liegen, erforderlich sind, ist die 
Steuer auf Antrag auf ¼ des Steuersat-
zes nach § 2 zu ermäßigen. 

 
(3) Für Personen, die Hilfe zum Lebensun-

terhalt (§§ 27-40 SGB-XII), Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung 
(§§ 41-46 SGB-XII) oder Arbeitslosen-
geld II (§§ 19-27 SGB-II) erhalten sowie 
für diesen einkommensmäßig gleichste-
hende Personen wird die Steuer auf An-
trag um …. gesenkt. 

 
(4) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 

Abs. 2 wird eine Steuerermäßigung nach 
den Absätzen 1 bis 3 nicht gewährt. 

 

kommensmäßig gleichgestellten Hun-
dehalter. 

 
Die Ermäßigung wird jeweils nur für ei-
nen Hund gewährt.“ 
 
(2) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 

3 wird eine Steuerermäßigung nach 
Absatz 1 nicht gewährt. 

 
 

 
§ 6 

Allgemeine Voraussetzungen für Steu-
erbefreiung und Steuerermäßigung 

 
 
(1) Eine Steuerbefreiung nach § 4 Abs. 2 

wird nur gewährt, wenn der Hund, für 
den die Steuervergünstigung in An-
spruch genommen wird, für den ange-
gebenen Verwendungszweck hinläng-
lich geeignet ist.  

 
 
 
(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -

ermäßigung ist spätestens zwei Wo-
chen nach Aufnahme des Hundes, bei 

 
§ 5 

Allgemeine Voraussetzungen 
für Steuerbefreiung und Steuerermäßi-

gung 
 
(1) Eine Steuerbefreiung nach § 3 bzw. eine 

Steuerermäßigung nach § 4 wird nur 
gewährt, wenn der Hund, für den Steu-
ervergünstigung in Anspruch genommen 
wird, für den angegebenen Verwen-
dungszweck hinlänglich geeignet ist. 

 
 
 
(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -

ermäßigung ist spätestens zwei Wochen 
vor Beginn des Monats, in dem die 

 
§ 6 

Allgemeine Voraussetzungen für 
Steuerbefreiung und Steuerermäßi-

gung 
 
(1) Eine Steuerbefreiung bzw. Ermäßi-

gung nach § 4 Abs. 2 bzw. nach § 5 
Abs 1 Buchstabe a) wird nur gewährt, 
wenn der Hund, für den die Steuer-
vergünstigung in Anspruch genom-
men wird, für den angegebenen Ver-
wendungszweck hinlänglich geeignet 
ist.  

 
(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -

ermäßigung ist spätestens zwei Wo-
chen vor Beginn des Monats, in dem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an Mustersatzung 
 
 



versteuerten Hunden mindestens zwei 
Wochen vor Beginn des Monats, in 
dem die Steuervergünstigung wirksam 
werden soll, schriftlich bei der Stadt zu 
stellen. Bei verspätetem Antrag wird 
die Steuer nach Eingang für den nach 
Eingang des Antrags beginnenden Ka-
lendermonat auch dann nach den 
Steuersätzen des § 2 erhoben, wenn 
die Voraussetzungen für die beantragte 
Steuervergünstigung vorliegen.  

 
(3) Die Steuervergünstigung gilt nur für die 

Halter, für die sie beantragt und bewil-
ligt worden ist. 

 
(4) Fallen die Voraussetzungen für eine 

Steuerbefreiung oder -ermäßigung 
weg, so ist dies innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Wegfall der Stadt 
schriftlich anzuzeigen. 

Steuervergünstigung wirksam werden 
soll, schriftlich bei der Stadt/Gemeinde 
zu stellen. Bei verspätetem Antrag wird 
die Steuer für den nach Eingang des An-
trags beginnenden Kalendermonat auch 
dann nach den Steuersätzen des § 2 er-
hoben, wenn die Voraussetzungen für 
die beantragte Steuervergünstigung vor-
liegen. 

 
(3) Über die Steuerbefreiung oder -

ermäßigung wird eine Bescheinigung 
ausgestellt. Diese gilt nur für die Halter, 
für die sie beantragt und bewilligt wor-
den ist. 

 
(4) Fallen die Voraussetzungen für eine 

Steuerbefreiung oder -ermäßigung weg, 
so ist dies innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Wegfall der Stadt/Gemeinde 
schriftlich anzuzeigen. 

 

die Steuervergünstigung wirksam 
werden soll, schriftlich bei der Stadt 
Eschweiler zu stellen. Bei verspäte-
tem Antrag wird die Steuer nach Ein-
gang für den nach Eingang des An-
trags beginnenden Kalendermonat 
auch dann nach den Steuersätzen 
des § 2 erhoben, wenn die Voraus-
setzungen für die beantragte Steuer-
vergünstigung vorliegen.  

 
(3) Die Steuervergünstigung gilt nur für 

die Halter, für die sie beantragt und 
bewilligt worden ist. 

 
(4) Fallen die Voraussetzungen für eine 
Steuerbefreiung oder -ermäßigung weg, 
so ist dies innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Wegfall der Stadt schriftlich 
anzuzeigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Steuerpflichtige erhält einen Steuer-
bescheid ohne Steuerfestsetzung 

 
§ 7 

Beginn und Ende der Steuerpflicht 
 

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem Ers-
ten des Monats, in dem der Hund auf-
genommen worden ist. Bei Hunden, die 
dem Halter durch Geburt von einer von 
ihm gehaltenen Hündin zuwachsen, 
beginnt die Steuerpflicht mit dem Ers-
ten des Monats, in dem der Hund drei 
Monate alt geworden ist. In den Fällen 
des § 1 Abs. 3 Satz 2 beginnt die Steu-
erpflicht mit dem Ersten des Monats, in 

 
§ 6 

Beginn und Ende der Steuerpflicht 
 
(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem 1. des 

Monats, in dem der Hund aufgenommen 
worden ist. Bei Hunden, die dem Halter 
durch Geburt von einer von ihm gehalte-
nen Hündin zuwachsen, beginnt die 
Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in 
dem der Hund drei Monate alt geworden 
ist. In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 
beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des 
Monats, in dem der Zeitraum von zwei 

 
§ 7 

Beginn und Ende der Steuerpflicht 
 

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem 
Ersten des Monats, in dem der Hund 
aufgenommen worden ist. Bei Hun-
den, die dem Halter durch Geburt von 
einer von ihm gehaltenen Hündin zu-
wachsen, beginnt die Steuerpflicht mit 
dem Ersten des Monats, in dem der 
Hund drei Monate alt geworden ist. In 
den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 be-
ginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten 

 



dem der Zeitraum von zwei Monaten 
überschritten worden ist. 

  
(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf 

des Monats, in dem der Hund veräu-
ßert oder sonst abgeschafft wird, ab-
handen kommt oder eingeht. 

 
(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus 

einer anderen Gemeinde beginnt die 
Steuerpflicht mit dem Ersten des auf 
den Zuzug folgenden Monats. Bei 
Wegzug eines Hundehalters aus der 
Stadt endet die Steuerpflicht mit Ablauf 
des Monats, in den der Wegzug fällt. 

 

Monaten überschritten worden ist. 
 
 
(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf 

des Monats, in dem der Hund veräußert 
oder sonst abgeschafft wird, abhanden 
kommt oder eingeht. 

 
(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer 

anderen Gemeinde beginnt die Steuer-
pflicht mit dem 1. des auf den Zuzug fol-
genden Monats. Bei Wegzug eines 
Hundehalters aus der Stadt endet die 
Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in 
den der Wegzug fällt. 

 

des Monats, in dem der Zeitraum von 
zwei Monaten überschritten worden 
ist. 

  
(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ab-

lauf des Monats, in dem der Hund 
veräußert oder sonst abgeschafft 
wird, abhanden kommt oder eingeht. 

 
(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus 

einer anderen Gemeinde beginnt die 
Steuerpflicht mit dem Ersten des auf 
den Zuzug folgenden Monats. Bei 
Wegzug eines Hundehalters aus der 
Stadt endet die Steuerpflicht mit Ab-
lauf des Monats, in den der Wegzug 
fällt. 

 

 
§ 8 

Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 
 
(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr 

oder - wenn die Steuerpflicht erst wäh-
rend des Kalenderjahres beginnt - für 
den Rest des Kalenderjahres festge-
setzt.  

 
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat 

nach dem Zugehen des Festsetzungs-
bescheides für die zurückliegende Zeit 
und dann jährlich am 01.07. mit dem 
Jahresbetrag fällig. Auf Antrag kann sie 
vierteljährlich am 15.02., 15.05., 15.08. 
und 15.11. mit jeweils einem Viertel 
des Jahresbetrages entrichtet werden. 

 
§ 7 

Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 
 
(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder 

- wenn die Steuerpflicht erst während 
des Kalenderjahres beginnt - für den 
Rest des Kalenderjahres festgesetzt. 

 
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat 

nach dem Zugehen des Festsetzungs-
bescheides für die zurückliegende Zeit 
und dann vierteljährlich am 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. November 
mit einem Viertel des Jahresbetrages 
fällig. Sie kann für das ganze Jahr im 
Voraus entrichtet werden. 

 

 
§ 8 

Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 
 
(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr 

oder - wenn die Steuerpflicht erst 
während des Kalenderjahres beginnt - 
für den Rest des Kalenderjahres fest-
gesetzt.  

 
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Mo-

nat nach dem Zugehen des Festset-
zungsbescheides für die zurücklie-
gende Zeit und dann jährlich am 
01.07. mit dem Jahresbetrag fällig. 
Auf Antrag kann sie vierteljährlich am 
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. mit 
jeweils einem Viertel des Jahresbe-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beibehaltung der bisherigen Satzungsre-
gelung 



Bis zum Zugehen eines neuen Festset-
zungsbescheides ist die Steuer über 
das Kalenderjahr hinaus zum gleichen 
Fälligkeitstermin weiter zu entrichten. 
Endet die Steuerpflicht im Verlaufe des 
Jahres, so ist die zu viel gezahlte Steu-
er zu erstatten.  

 
(3) Wer einen bereits in einer Gemeinde 

der Bundesrepublik versteuerten Hund 
erwirbt oder mit einem solchen Hund 
zuzieht oder wer an Stelle eines abge-
schafften, abhanden gekommenen o-
der eingegangenen Hundes einen neu-
en Hund erwirbt, kann die Anrechnung 
der nachweislich bereits entrichteten, 
nicht erstatteten Steuer auf die für den 
gleichen Zeitraum zu entrichtende 
Steuer verlangen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Wer einen bereits in einer Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuerten Hund er-
wirbt oder mit einem solchen Hund zu-
zieht oder wer an Stelle eines abge-
schafften, abhanden gekommenen oder 
eingegangenen Hundes einen neuen 
Hund erwirbt, kann die Anrechnung der 
nachweislich bereits entrichteten, nicht 
erstatteten Steuer auf die für den glei-
chen Zeitraum zu entrichtende Steuer 
verlangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trages entrichtet werden. Bis zum Zu-
gehen eines neuen Festsetzungsbe-
scheides ist die Steuer über das Ka-
lenderjahr hinaus zum gleichen Fäl-
ligkeitstermin weiter zu entrichten. 
Endet die Steuerpflicht im Verlaufe 
des Jahres, so ist die zu viel gezahlte 
Steuer zu erstatten.  

 
(3) Wer einen bereits in einer Gemeinde 

der Bundesrepublik versteuerten 
Hund erwirbt oder mit einem solchen 
Hund zuzieht oder wer an Stelle eines 
abgeschafften, abhanden gekomme-
nen oder eingegangenen Hundes ei-
nen neuen Hund erwirbt, kann die An-
rechnung der nachweislich bereits 
entrichteten, nicht erstatteten Steuer 
auf die für den gleichen Zeitraum zu 
entrichtende Steuer verlangen. 

 

 
§ 9 

Sicherung und Überwachung  
der Steuer 

 
§ 8 

Sicherung und Überwachung  
der Steuer 

 
§ 9 

Sicherung und Überwachung  
der Steuer 

 
 
 
 



 
(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen 

Hund innerhalb von zwei Wochen nach 
der Aufnahme oder - wenn der Hund 
ihm durch Geburt von einer von ihm 
gehaltenen Hündin zugewachsen ist - 
innerhalb von zwei Wochen, nachdem 
der Hund drei Monate alt geworden ist, 
unter Angabe der Hunderasse bei der 
Stadt anzumelden. In den Fällen des § 
1 Abs. 3 Satz 2 muss die Anmeldung 
innerhalb von zwei Wochen, nach dem 
Tage, an dem der Zeitraum von zwei 
Monaten überschritten worden ist, und 
in den Fällen des § 7 Abs. 3 Satz 1 in-
nerhalb der ersten zwei Wochen des 
auf den Zuzug folgenden Monats erfol-
gen.  

 
(2) Der Hundehalter hat den Hund inner-

halb von zwei Wochen, nachdem er ihn 
veräußert oder sonst abgeschafft hat, 
nachdem der Hund abhanden gekom-
men oder eingegangen ist oder nach-
dem der Halter aus der Stadt wegge-
zogen ist, bei der Stadt abzumelden. 
Mit der Abmeldung des Hundes ist die 
noch vorhandene Hundesteuermarke 
an die Stadt zurückzugeben. Im Falle 
der Abgabe des Hundes an eine ande-
re Person sind bei der Abmeldung der 
Name und die Anschrift dieser Person 
anzugeben. 

 
(3) Der Hundehalter erhält bei der Anmel-

dung für jeden Hund eine Hundesteu-

 
(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen 

Hund innerhalb von zwei Wochen nach 
der Aufnahme oder - wenn der Hund ihm 
durch Geburt von einer von ihm gehalte-
nen Hündin zugewachsen ist - innerhalb 
von zwei Wochen, nachdem der Hund 
drei Monate alt geworden ist, unter An-
gabe der Hunderasse bei der 
Stadt/Gemeinde anzumelden. In den 
Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 muss die 
Anmeldung innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Tage, an dem der Zeitraum 
von zwei Monaten überschritten worden 
ist, und in den Fällen des § 6 Abs. 3 
Satz 1 innerhalb der ersten zwei Wo-
chen des auf den Zuzug folgenden Mo-
nats erfolgen. 

 
(2) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb 

von zwei Wochen, nachdem er ihn ver-
äußert oder sonst abgeschafft hat, 
nachdem der Hund abhanden gekom-
men oder eingegangen ist oder nach-
dem der Halter aus der Stadt/Gemeinde 
weggezogen ist, bei der Stadt/Gemeinde 
abzumelden. Mit der Abmeldung des 
Hundes ist die noch vorhandene Hunde-
steuermarke an die Stadt/Gemeinde zu-
rückzugeben. Im Falle der Abgabe des 
Hundes an eine andere Person sind bei 
der Abmeldung der Name und die An-
schrift dieser Person anzugeben. 

 
(3) Die Stadt übersendet mit dem Steuerbe-

scheid oder mit der Bescheinigung über 

 
(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen 

Hund innerhalb von zwei Wochen 
nach der Aufnahme oder - wenn der 
Hund ihm durch Geburt von einer von 
ihm gehaltenen Hündin zugewachsen 
ist - innerhalb von zwei Wochen, 
nachdem der Hund drei Monate alt 
geworden ist, unter Angabe der Hun-
derasse bei der Stadt anzumelden. In 
den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 
muss die Anmeldung innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Tage, an 
dem der Zeitraum von zwei Monaten 
überschritten worden ist, und in den 
Fällen des § 7 Abs. 3 Satz 1 innerhalb 
der ersten zwei Wochen des auf den 
Zuzug folgenden Monats erfolgen.  

 
(2) Der Hundehalter hat den Hund inner-

halb von zwei Wochen, nachdem er 
ihn veräußert oder sonst abgeschafft 
hat, nachdem der Hund abhanden 
gekommen oder eingegangen ist oder 
nachdem der Halter aus der Stadt 
weggezogen ist, unter Vorlage geeig-
neter Nachweise (Kaufvertrag, Be-
scheinigung des Tierarztes o.a.) bei 
der Stadt abzumelden. Mit der Ab-
meldung des Hundes ist die noch 
vorhandene Hundesteuermarke an 
die Stadt zurückzugeben. Im Falle der 
Abgabe des Hundes an eine andere 
Person sind bei der Abmeldung der 
Name und die Anschrift dieser Person 
anzugeben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierdurch soll die bisherige Handhabung 
deutlich in der Satzung geregelt sein. 



ermarke. Er darf Hunde außerhalb sei-
ner Wohnung oder seines umfriedeten 
Grundbesitzes nur mit der sichtbar be-
festigten gültigen Steuermarke umher-
laufen lassen. Der Hundehalter ist ver-
pflichtet, den Beauftragten der Stadt 
die gültige Steuermarke auf Verlangen 
vorzuzeigen. Andere Gegenstände, die 
der Steuermarke ähnlich sehen, dürfen 
dem Hund nicht angelegt werden. Bei 
Verlust der gültigen Steuermarke wird 
dem Hundehalter auf Antrag eine neue 
Steuermarke gegen Ersatz der Kosten 
ausgehändigt. 

 
 
 
 
 
(4) Grundstückseigentümer, Haushaltsvor-

stände und deren Stellvertreter sind 
verpflichtet, den Beauftragten der Stadt 
auf Nachfrage über die auf dem 
Grundstück/im Haushalt gehaltenen 
Hunde und deren Halter wahrheitsge-
mäß Auskunft zu erteilen (§ 12 Abs. 1 
Nr. 3a KAG NW in Verbindung mit § 93 
AO). Zur wahrheitsgemäßen Auskunf-
terteilung ist auch der Hundehalter ver-
pflichtet.  

 
(5) Bei der Durchführung von Hundebe-

standsaufnahmen sind die Grundstück-
seigentümer, Haushaltsvorstände so-
wie deren Stellvertreter zur wahrheits-
gemäßen Ausfüllung der ihnen von der 

die Steuerbefreiung für jeden Hund eine 
Hundesteuermarke. Der Hundehalter 
darf Hunde außerhalb seiner Wohnung 
oder seines umfriedeten Grundbesitzes 
nur mit der sichtbar befestigten gültigen 
Steuermarke umherlaufen lassen. Der 
Hundehalter ist verpflichtet, den Beauf-
tragten der Stadt die gültige Steuermar-
ke auf Verlangen vorzuzeigen. Bis zur 
Übersendung einer neuen Steuermarke 
ist die bisherige Steuermarke zu befesti-
gen oder vorzuzeigen. Andere Gegen-
stände, die der Steuermarke ähnlich se-
hen, dürfen dem Hund nicht angelegt 
werden. Bei Verlust der gültigen Steu-
ermarke wird dem Hundehalter auf An-
trag eine neue Steuermarke gegen Er-
satz der Kosten ausgehändigt. 

 
(4) Grundstückseigentümer, Haushaltungs-

vorstände und deren Stellvertreter sind 
verpflichtet, den Beauftragten der Stadt 
auf Nachfrage über die auf dem Grund-
stück, im Haushalt oder Betrieb gehalte-
nen Hunde und deren Halter wahrheits-
gemäß Auskunft zu erteilen (§ 12 Abs. 1 
Nr. 3a KAG NW in Verbindung mit § 93 
AO). Zur wahrheitsgemäßen Aus-
kunftserteilung ist auch der Hundehalter 
verpflichtet. 

 
(5) Bei Durchführung von Hundebestands-

aufnahmen sind die Grundstückseigen-
tümer, Haushaltungsvorstände sowie 
deren Stellvertreter zur wahrheitsgemä-
ßen Ausfüllung der ihnen vom Steuer-

 
(3) Der Hundehalter erhält bei der An-

meldung für jeden Hund eine Hunde-
steuermarke. Er darf Hunde außer-
halb seiner Wohnung oder seines um-
friedeten Grundbesitzes nur mit der 
sichtbar befestigten gültigen Steuer-
marke umherlaufen lassen. Der Hun-
dehalter ist verpflichtet, den Beauf-
tragten der Stadt die gültige Steuer-
marke auf Verlangen vorzuzeigen. 
Andere Gegenstände, die der Steu-
ermarke ähnlich sehen, dürfen dem 
Hund nicht angelegt werden. Bei Ver-
lust der gültigen Steuermarke wird 
dem Hundehalter auf Antrag eine 
neue Steuermarke gegen Ersatz der 
Kosten ausgehändigt. 

 
 
 
 
 
(4) Grundstückseigentümer, Haushalts-

vorstände und deren Stellvertreter 
sind verpflichtet, den Beauftragten der 
Stadt auf Nachfrage über die auf dem 
Grundstück/im Haushalt gehaltenen 
Hunde und deren Halter wahrheits-
gemäß Auskunft zu erteilen (§ 12 
Abs. 1 Nr. 3a KAG NW in Verbindung 
mit § 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen 
Auskunfterteilung ist auch der Hun-
dehalter verpflichtet.  

 
(5) Bei der Durchführung von Hundebe-



Dienststelle Steuern übersandten 
Nachweisungen innerhalb der vorge-
schriebenen Fristen verpflichtet (§ 12 
Abs. 1 Nr. 3a KAG NW in Verbindung 
mit § 93 AO). Durch das Ausfüllen der 
Nachweisungen wird die Verpflichtung 
zur An- und Abmeldung nach den Ab-
sätzen 1 und 2 nicht berührt. 

 

amt übersandten Nachweisungen inner-
halb der vorgeschriebenen Fristen ver-
pflichtet (§ 12 Abs. 1 Nr. 3a KAG NW in 
Verbindung mit § 93 AO). Durch das 
Ausfüllen der Nachweisungen wird die 
Verpflichtung zur An- und Abmeldung 
nach den Absätzen 1 und 2 nicht be-
rührt. 

 

standsaufnahmen sind die Grundstücks-
eigentümer, Haushaltsvorstände sowie 
deren Stellvertreter zur wahrheitsgemä-
ßen Ausfüllung der ihnen von der Dienst-
stelle Steuern und Abgaben übersandten 
Nachweisungen innerhalb der vorge-
schriebenen Fristen verpflichtet (§ 12 
Abs. 1 Nr. 3a KAG NW in Verbindung mit 
§ 93 AO). Durch das Ausfüllen der 
Nachweisungen wird die Verpflichtung 
zur An- und Abmeldung nach den Absät-
zen 1 und 2 nicht berührt. 

 
§ 10 

Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen 
 

(1) Die Rechtsmittel gegen Steuerbe-
scheide und sonstige Maßnahmen auf-
grund dieser Satzung richten sich nach 
den Bestimmungen der Verwaltungsge-
richtsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. 
I S. 686) und dem Gesetz zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung 
im Lande Nordrhein-Westfalen (AG 
VwGO) vom 26.03.1960 (GV NRW 
S.47/SGV NRW 303) in ihrer jeweils 
gültigen Fassung.  

 
(2) Für Zwangsmaßnahmen aufgrund 

dieser Satzung gilt das Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) 
vom 13.05.1980 (GV NRW S. 510/SGV 
NRW 2010) in seiner jeweils gültigen 
Fassung. 

   



 

 
§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 
Buchst. b) des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), 
in der zur Zeit geltenden Fassung, handelt, 
wer vorsätzlich oder leichtfertig  
 
 
 
1.  als Hundehalter entgegen § 6 Abs. 4 

den Wegfall der Voraussetzungen für 
eine Steuervergünstigung nicht recht-
zeitig anzeigt,  

 
2.  als Hundehalter entgegen § 9 Abs. 1 

einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig 
oder unter fehlender oder falscher An-
gabe der Hunderasse anmeldet,  

 
3.  als Hundehalter entgegen § 9 Abs. 2 

einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig 
abmeldet,  

 
4.  als Hundehalter entgegen § 9 Abs. 3 

einen Hund außerhalb seiner Wohnung 
oder seines umfriedeten Grundbesitzes 
ohne sichtbar befestigte gültige Steu-
ermarke umherlaufen lässt, die Steu-
ermarke auf Verlangen des Beauftrag-
ten der Stadt nicht vorzeigt oder dem 
Hund andere Gegenstände, die der 

 
§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 
Buchst. b) des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), 
zuletzt geändert durch Art. 1 Jagdsteuerab-
schaffungsgesetz vom 30. Juni 2009 (GV 
NRW S. 394), handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig 
 
1. als Hundehalter entgegen § 5 Abs. 4 

den Wegfall der Voraussetzungen für ei-
ne Steuervergünstigung nicht rechtzeitig 
anzeigt, 

 
2. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 1 

einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig 
oder unter fehlender oder falscher An-
gabe der Hunderasse anmeldet, 

 
 
 
 
 
3. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 3 

einen Hund außerhalb seiner Wohnung 
oder seines umfriedeten Grundbesitzes 
ohne sichtbar befestigte gültige Steuer-
marke umherlaufen lässt, die Steuer-
marke auf Verlangen des Beauftragten 
der Stadt nicht vorzeigt oder dem Hund 
andere Gegenstände, die der Steuer-

 
§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 
2 Buchst. b) des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) vom 21.10.1969, in der zur Zeit 
geltenden Fassung, handelt, wer vorsätz-
lich oder leichtfertig  
 
 
 
1.  als Hundehalter entgegen § 6 Abs. 4 

den Wegfall der Voraussetzungen für 
eine Steuervergünstigung nicht recht-
zeitig anzeigt,  

 
2.  als Hundehalter entgegen § 9 Abs. 1 

einen Hund nicht oder nicht rechtzei-
tig oder unter fehlender oder falscher 
Angabe der Hunderasse anmeldet,  

 
 
 
 
 
3.  als Hundehalter entgegen § 9 Abs. 3 

einen Hund außerhalb seiner Woh-
nung oder seines umfriedeten Grund-
besitzes ohne sichtbar befestigte gül-
tige Steuermarke umherlaufen lässt, 
die Steuermarke auf Verlangen des 
Beauftragten der Stadt nicht vorzeigt 
oder dem Hund andere Gegenstände, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die verspätete Abmeldung stellt keine 
Ordnungswidrigkeit mehr dar 



Steuermarke ähnlich sehen, anlegt,  
 
 
5.  als Grundstückseigentümer, Haus-

haltsvorstand oder deren Stellvertreter 
sowie als Hundehalter entgegen § 9 
Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Auskunft 
erteilt,  

 
6.  als Grundstückseigentümer, Haus-

haltsvorstand oder deren Stellvertreter 
entgegen §9 Abs. 5 die von der Dienst-
stelle Steuern und Abgaben übersand-
ten Nachweisungen nicht wahrheits-
gemäß oder nicht fristgemäß ausfüllt. 

 

marke ähnlich sehen, anlegt, 
 
 
4. als Grundstückseigentümer, Haushal-

tungsvorstand oder deren Stellvertreter 
sowie als Hundehalter entgegen § 8 
Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Auskunft 
erteilt, 

 
5. als Grundstückseigentümer, Haushal-

tungsvorstand oder deren Stellvertreter 
entgegen § 8 Abs. 5 die vom Steueramt 
übersandten Nachweisungen nicht 
wahrheitsgemäß oder nicht fristgemäß 
ausfüllt. 

 

die der Steuermarke ähnlich sehen, 
anlegt,  

 
4.  als Grundstückseigentümer, Haus-

haltsvorstand oder deren Stellvertre-
ter sowie als Hundehalter entgegen § 
9 Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Aus-
kunft erteilt,  

 
5.  als Grundstückseigentümer, Haus-
haltsvorstand oder deren Stellvertreter 
entgegen § 9 Abs. 5 die von der Dienst-
stelle Steuern und Abgaben übersandten 
Nachweisungen nicht wahrheitsgemäß 
oder nicht fristgemäß ausfüllt. 

 
§ 12 

In-Kraft-Treten 
 

In-Kraft-Treten der jeweiligen Satzung 
siehe Überschrift. 
 

 
§ 10 

Inkrafttreten 
 
Diese Hundesteuersatzung tritt am ....... in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Hundesteuersat-
zung vom .......... außer Kraft. 
 

§ 11                                       
Inkrafttreten 

 
Diese Hundesteuersatzung tritt am ....... 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hundesteu-
ersatzung vom 08.11.2001 in der Fas-
sung der 3. Nachtragssatzung vom 
14.12.2011 außer Kraft. 
 

 

 


